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Text 

Urteilsveröffentlichung 

§ 25. (1) In den Fällen der §§ 4 und 10 kann angeordnet werden, daß das verurteilende Erkenntnis 
auf Kosten des Verurteilten zu veröffentlichen sei. 

(2) In den Fällen der §§ 4 und 10 kann das Gericht dem freigesprochenen Angeklagten auf seinen 
Antrag die Befugnis zusprechen, das freisprechende Urteil innerhalb bestimmter Frist auf Kosten des 
Privatanklägers zu veröffentlichen. 

(3) Wird auf Unterlassung geklagt, so hat das Gericht der obsiegenden Partei, wenn diese daran ein 
berechtigtes Interesse hat, auf Antrag die Befugnis zuzusprechen, das Urteil innerhalb bestimmter Frist 
auf Kosten des Gegners zu veröffentlichen 

(4) Die Veröffentlichung umfaßt den Urteilsspruch. Die Art der Veröffentlichung ist im Urteil zu 
bestimmen. 

(5) Im Zivilverfahren kann das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei einen vom Urteilsspruch 
nach Umfang oder Wortlaut abweichenden oder ihn ergänzenden Inhalt der Veröffentlichung bestimmen. 
Dieser Antrag ist spätestens vier Wochen nach Rechtskraft des Urteils zu stellen. Ist der Antrag erst nach 
Schluß der mündlichen Streitverhandlung gestellt worden, so hat hierüber das Erstgericht nach 
Rechtskraft des Urteils mit Beschluß zu entscheiden. 

(6) Das Gericht erster Instanz hat auf Antrag der obsiegenden Partei die Kosten der Veröffentlichung 
festzusetzen und dem Gegner deren Ersatz aufzutragen. Auf Antrag der obsiegenden Partei kann es der 
unterlegenen Partei auch die Vorauszahlung der voraussichtlich für die Veröffentlichung auflaufenden 
Kosten binnen einer Frist von vier Wochen auftragen. Von einem Auftrag zur Vorauszahlung der Kosten 
ist abzusehen, wenn die unterlegene Partei bescheinigt, dass ihre Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse eine solche Leistung derzeit nicht zulassen. Der Lauf der Frist zur 
Urteilsveröffentlichung wird durch einen Antrag auf Erlag der voraussichtlichen Veröffentlichungskosten 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

bis zum Tag des Einlangens der Vorauszahlung oder der Abweisung dieses Antrags gehemmt. Die 
obsiegende Partei hat nach erfolgter Veröffentlichung der unterlegenen Partei hierüber unter Bekanntgabe 
der tatsächlich aufgelaufenen Kosten einen Mehrbetrag samt Zinsen zurückzuerstatten. 

(7) Die Veröffentlichung auf Grund eines rechtskräftigen Urteils oder eines anderen vollstreckbaren 
Exekutionstitels ist vom Medienunternehmer ohne unnötigen Aufschub vorzunehmen. 

Anmerkung 

Zur Veröffentlichungspflicht des Medienunternehmers siehe auch § 46 MedienG, BGBl. Nr. 314/1981. 
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